
,f . f 

II- ~55~ (Jel' Beilagen zu den S(enogr:tphischen Protokollen 

des Nationah'afcs XV. Gcsctzgchungspctiodc 

Nr. ).2310 fJ 

1982 -12- 0 1 Anfrage 

del~ AbgeoY'dneten DY'. Lichal J Dr. Ermacora~ Dr. Steiner J J)r< !-lieftlL 
und Genossen 

an den Bundesminister fUr Inneres 

betreffend die Verhinderung einer friedlichen Demonstration 

fur die Einhaltung der Menschenrechte in der CSSR 

durch 8sterreichische Beh8rden. 

Durch die Tageszeitungen ist bekanntgeworden~ daß die 

Junge ljvp (JVP) anl~ßZich des Besuches des tschechoslo­

wakischen Btaatsprasidenten Husak am Flughafen Schwechat 

fUr die Einhaltung der in . Helsinki deklarierten Menschen~ 

rechte friedlich demonstrieren wollte. Die Demonstration~ 

die man als Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes 

wcrtetc J wurde jedoch praktisch wegen des Verhaltens 

8s te:r::'c -ic hischer Bch81'den verJl1:ndert-.· 

Der Vorgang. von dem die JVP bei ihrem Bemühen um die 

A blza Z tung der genann ten Demons tration -he troffen (,Jurde" 

lief folgendermaßen ab: 

1) Ge sy-,!?äch mi!_per Pr;;lizei-Sc hüJechat : 

Dabe1: l,Jul'de de~) JVP mitgeteilt" dal3 sie nur dann eine 

Genehmigung e2>halten l,Jül'de, wenn dies von der Prot07wll-

abte1: 7-u.'ng am --Ba 1. Lhausp 'tatz und der Sec~rity-

Abteilu~gdes Flughafens genehmigt wUrde. 

Außerdem wurde geBagt~ daß eine solche Sondergenehmigung 

so gu.t wi~ U1inlögZ1:ch zu erhalten SC1:. 

2) Gcnl}'!i:}h Ild-t oep 8CCliPl:t;1I-Abi;e,U-llnq: 
-- ---"""'-------------------.. ----_._~.~---- .... _-~-_!:..-

Dah;?,;: lJ1/1'de ];eDtiitJGi;~ daß cl'ie Seciipity-i1b-tci1.ung e1~ne 

t1unl/ahr:;egci/C!WliglO:;] epZ.asDcm 7«'}r~nc" jedoeh nur m-it 
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Auf den Einwand de,)" ~Tvr, ca/:, beip't,lclsweise die 

rlLib7jsche Kolonip" in tptpY'1"c{cr. ay.7cr~Zic'1 des 

Staatsbesuche2 von Ghadda:i ihr~~ F~hrer zujubeln 

durfte und die ~TVP an 'deY'BeZben Stflle ihre Demonsty'ation 

gegen die Menschenrechtsverletzungen in der CSSR durch­

fahren wolle, wurde ihr er~idert: "Dort dürfen nur die 

sogenannten 'Fbhnchenschwinger' auftreten und niemand~ 

der sich gegen einen Staatsbesuch ausspricht. " 

Hinzugefügt wurde, daß diese Richtlinien von der 

Protokollabteilung kbmen. 

3) Gespr'äch m~Zt der Protokollabteilung 

H1:er wurde der JVl-'mitgeteilt, daß im Prinzip die Proto7coll­

abteilvng far eine diesbezügliche Genehmigung nicht zu­

stbndig sei, daß es aber dem Rufe Usterreichs nicht 

gut tbte~ wenn es gegen einen Staatsbesuch direkt am 

Flughafen Dimonstrationen gäbe. Ausnahmeregelungen seien 

prinzipiell m8glich, müßten aber von der Generaldirektion 

für die t5ffentliche Sicher'heit genc-:hml:gt werden (bei 

den Libyern habe es eine Ausnahme gegeben). 

4) Gespräch mit der Genel>aZd'i:rekiion fÜr die {if.ff!ntliche 

Sicherheit (Oberrat Z.) 

OR Z. wundel>te s l:ch" daß er 111 i t der Sache be trau t wurde 

und teilte der .IVP mit~ daß dafür das Protokollamt 

zuständig sei. Er fügte hinzu~ daß die JVP mit der PoZizei 

Schwechat sprechen müsse. Dabei brachte er seine Meinung 

zum Ausdruck~ daß die JVF dort mir ihrem Antrag sicher 

abgewiesen werde" da Sicherheitsbestimmungenund flug­

rechtliche Bestimmungen dagegen sprbchen. 

[Ja die JVP schon. zu Beg-L.l:n mit der' PoZ'l:zei Schwechat 

gesppochen hatte" nchloß sich somit der Kreis von Un­

zus t bnd7: g kei ten~ und emo kJ>a 7;·i sehen , . .' e l' nun ge i2 UlI d A b-
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Es wird aZs fragZich angesehen .. '/lJerden müssen" ob 

der beschriebene Vorgang dem immer '/lJieder prok~amierten 

Schlagwort vom "erleichterten Zugang zum Recht"entspricht. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

Anfrage: 

1) Warum wurde den Mitglieder der Jungen lJVP" die gegen 

Menschenrechtrverletzungen anläßlich des Besuches 

des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Husak 

protestieren wollten" keine zielführende Auskunft darüber 

gegeben" '/lJer für die Anmeldung der VersammZung am Flug­

hafen Schwecha~ wirklich zuständig ist? 

2) Wer ist für behördliche Maßnahmen aufgrund des Ver­

sammZungsgesetzes am Flughafen Schwechat zuständig? 

3) Wem is t die sogenann te "Securi ty -A b tei lung" am 

Flughafen Schwechat im Z2~sammenhanr mit Akten der 

Vollziehung aufgrund des Versammlungsgesetzes unterstellt? 
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4) Wapum wipd Pepsonen~ die-- wie im Falle des Besuahes 

des Revolutionsfühpeps Ghaddafi - dem Besuahep 

fähn~hensahwingend akklamiepen wollen~ die Abhaltung 

einep Vepsammlung gestatte~ niaht jedoah Mitgliedepn 

dep JVP~die füp die Einhaltung dep Mensahenpeahte 

demonstpieren wollen? 
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